STELLUNGNAHME

zum Bescheid GZ FA 13A-43.10-1429/05-2008

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

380 KV Steiermarkleitung,

Fachbereich Forstwirtschaft

1 )
Grundlage der Stellungnahme ist der vorliegende Bescheid wie oben erwähnt und die zu diesem Bescheid vorliegende Umweltverträglichkeitsprüfung.

a )
dauernde und befristete Rodungen:

Diese stellen auf Grund des Umfanges ( ~ 3,5 ha dauernd, ~ 25,5 ha befristet )  keine negative Umweltbeeinflussung dar. Die Inanspruchnahmen sind kleinflächig auf einem sehr langen Streckenabschnitt zu sehen und von untergeordneter Bedeutung 

Diese sind auch im Sinne der UVP folgerichtig beurteilt worden.

b )
Schlägerung von ~ 240 – 270 ha als Schneisen zur Leitungsführung im Waldgebiet

Grundsätzlich muss hier festgestellt werden, dass alle jene Waldflächen, die zu diesem Zwecke beansprucht werden, ihre Funktion in keiner Weise, bei Umsetzung des Vorhabens, erfüllen können.

Dies wird wie folgt begründet und bekundet:

Ab Seite 29ff der vorliegenden UVP wird schriftlich dargelegt:

· “ durch die geplanten Maßnahmen kommt es durch die Schlägerung von insgesamt ~ 244 ha in der Steiermark zu einem massiven Eingriff in die ökologischen aber auch ökonomischen Verhältnisse für jeden  einzelnen Waldbesitzer “  –  Seite 30

oder

· “ ... während des Baues der Hochspannungsleitung kommt es dadurch zu einem vorübergehenden Verlust bzw. zu einer deutlichen Schmälerung der Waldfunktion“  -  Seite 31

oder

· “..... Durch die beabsichtigte Trassenschlägerung kommt es zu einer deutlichen Schmälerung der Waldfunktion “  -  Seite 37

oder

· “....Die Beeinträchtigung der überwirtschaftlichen Waldfunktion während der Bauphase ( Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion ) kann als mittel bis gravierend eingestuft werden.“  -  Seite 37

Um trotzdem zu einer positiven Beurteilung des Eingriffes zu gelangen, werden Ausgleichsmaßnahmen vorgestellt.
Diese Ausgleichsmaßnahmen werden unter anderem in ihrer Begründung dahingehend beurteilt, dass z.B.

· .... der Nebenbestand belassen werden soll, auch wenn dies bautechnisch etwas schwierig sein mag... 

· .....durch Erstellung eins forstlichen Wiederbewaldungs- und Pflegeprojektes sollen dadurch langfristige Auswirkungen der Trassenschlägerung gemildert werden.

Hier wird festgestellt, dass sich eine positive Bescheidbegründung nicht auf derart vage Aussagen wie

“ Soll “    “ etwas schwierig “   oder   “ sollen “

stützen kann.

Wie, stellt sich die Frage, kann bei Feststellung: 

· massiver Eingriffe in die ökologischen Verhältnisse

· deutlicher Schmälerung der Waldflächen über weite Strecken ( in der Beurteilung in der UVE festgestellt )

· mittlerer bis hoher Sensibilität und Erhaltungswürdigkeit 

eine positive Beurteilung überhaupt erfolgen und bescheidmäßig als umweltverträglich klassifiziert werden!!!

2 )
Trennwirkung  -  Seite 34 UVP

Dieses Kapitel wurde forstlich völlig falsch beurteilt.

Durch die Leitungsführung ist es erforderlich, auf einer Fläche von ~ 244 ha ( ~ 270 ha )

, den Bestand schneisenartig (Ø Breite ca. 80 m) zu entfernen, um den Kontakt Leitung - Bäume zu vermeiden. Das heißt, die Endaufwuchshöhe, wie diese durch unsere Baumarten gegeben ist ( Ø 30 m ), ist nicht mehr möglich. Auf diesen Flächen ist eine ordentliche Forstwirtschaft nicht mehr möglich. Dazu kommt, dass die in diesem Abschnitt in der Oststeiermark spärlich vorhandenen, kleinen, geschlossenen Waldkomplexe entweder durchtrennt oder ungünstig angeschnitten werden.

Die ökologisch negativen Auswirkungen auf die Wälder und Waldkomplexe durch diese Maßnahmen bleibt nicht auf den eigentlichen Schneisenbereich beschränkt, sondern wirken sich in wellenartiger Bewegung auch auf die anschließenden Waldflächen aus, sodass diese die dem Wald zugewiesenen Funktionen überhaupt verlieren!! ( Streckenweise trifft dies zu 100 % zu! )

Im Klartext heißt dies, dass kleinere Waldkomplexe die zugewiesenen Waldfunktionen nicht mehr erfüllen können!

Die zur Milderung des Vorhabens aufgezählten Maßnahmen wie:

· “....entstandene Bestandesränder sollen rasch geschlossen werden

· “...vorerst nicht störender Baumbewuchs soll bei der Schneisenschlägerung geschont werden “

sind als Absichtserklärung für eine positive Beurteilung zu vage und vielerorts auf Grund der Vorgaben und den tatsächlichen Gegebenheiten überhaupt als unbrauchbare Aussage zu werten.

Durch diese Maßnahme erfolgt eine NEGATIVAUSLESE, d.h. nicht erhaltungswürdige Bestandesglieder bleiben bestehen und können die geforderten Leistungen oder Funktionen des Waldes nicht mehr erfüllen!

Im Bescheid wurde auf diesen Umstand überhaupt nicht eingegangen bzw. relativiert.

3 )
Windgefährdung  -  Seite 38 UVP

Die Aussage, dass keine “offenbare Windgefährdung bestehe“ ( Seite 150 des Bescheides, abgeleitet aus UVP ) ist nicht nachvollziehbar. Jeder Bestand der “ aufgemacht wird “, ist auf Grund seiner, durch diese Maßnahme, “ weggenommenen “ inneren Stabilität windgefährdet. 

Nicht umsonst sieht das FG § 14 einen Deckungsschutz für nicht hiebsreife Bestände entlang von Eigentumsgrenzen vor. Diesem Umstand wurde überhaupt nicht Rechnung getragen. Um diese  Waldränder wieder herzustellen bedarf es einer Zeitspanne von 20 – 30 Jahren und ist eine mühsame Sache.

Dabei muss bedacht werden, dass die geschaffenen Bestandesränder, wenn sie ihre Funktion wieder halbwegs erreicht haben, auf Grund ihres Eindringens in den Gefährdungsbereich der Freileitung wieder abzutragen sind. Diese Maßnahme geht daher völlig ins Leere.

Es können also daher negative Auswirkungen nicht über Alibiausgleichsmaßnahmen kompensiert werden!!

4 )
Öffentliches Interesse:
Bescheid Seite 151-152

Das öffentliche Interesse wurde verbal formuliert, bietet daher keine ausreichende Entscheidungsgrundlage und es entspricht die verbale Abwägung nicht den Erfordernissen einer objektivierten und nachvollziehbaren Bewertung.

Außerdem werden mit der Abwägung an dieser Stelle des Bescheides gravierende, negative Auswirkungen des Vorhabens auf Grund des öffentlichen Interesses relativiert.

Dies ist insofern nicht zulässig, weil später in der Abwägung § 17 UVP Abs. 5 ( Seite 179 – 183 des Bescheides) diese Auswirkungen in der Abwägung nicht mehr berücksichtigt werden und mit dem öffentlichen Interesse an der Energieversorgung das negative Gutachten  Landschaftsbild relativiert werden soll.

In dieser Abwägung führt die Behörde unter 

d ) Seite 179 – 183 an,

dass bei der Gesamtbewertung primär alle ökologischen Kriterien im Zusammenhang mit dem Vorhaben  zu berücksichtigen sind, um zu einer integrativen Gesamtaussage zu gelangen.

5 )
Aussagen zur Verkabelung der Leitung  UVP Seite 18  -  Bescheid Seite  180                              ( Gesamtberechnung nach § 17 Abs. 5 UVP-G )

In einem kurzen Absatz stellt der SV fest, dass die Kabeltrasse “ deutlich negativer “ gesehen wird.

Hier kommt doch deutlich zum Ausdruck, dass die Freileitung als “ negativ “ bzgl. der Auswirkungen auf die Wälder zu sehen ist.

Andererseits stelle ich fest, dass der gleiche SV in einem UVP – Verfahren der Trans-Austria-Gasleitung LOOP II, vergleichbare Eingriffe, die mit einer Verkabelung ident wären, als umweltverträglich eingestuft hat ( 2000 ).

Es ist einfach falsch, dass für solche Leitungsvarianten ein 30 m breiter Dauerrodungsstreifen auf die Länge der Trasse erforderlich ist!

In der zusammenfassenden Beurteilung des Bescheides nach § 17 Abs. 5 UVP-G Seite 180 c wird festgestellt, dass ......“ die Kabelvariante gravierende Nachteile gegenüber der Freileitung..... “ hätte.

Hier irrt sich die Behörde in der Abwägung bzw. übernimmt ohne Prüfung die getätigten Aussagen der UVP, die nicht den Tatsachen entsprechen ( ein Bescheid ist vorliegend).

6 )
Versorgung des südöstlichen Bereichs mit ausreichend Strom  - Seite 181, 182


( Gesamtbewertung nach § 17 Abs.5 UVP-G )

Diese Argumentation ist weitgehend wohl an den Haaren herbeigezogen. Die Aufrüstung mit erneuerbaren Energien ist ein europäischer und somit auch ein österreichischer energiewirtschaftlicher Auftrag, der auch die südöstlichen Landesteile erfasst hat und bereits in vollem Umfange angelaufen ist. Es erübrigt sich hier festzuhalten, dass in den letzten Jahren kleinere und mittelgroße Anlagen für Stromerzeugung errichtet wurden und noch errichtet werden                      ( Wasserkraftwerke, Biogaskraftwerke – kann bei Bedarf nachgesehen werden ).

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die dezidierte Erwähnung der Erzeugung von Strom aus der Windkraft auch nur über Subventionen oder Förderung über den Strompreis möglich gemacht werden kann. 

Dies hat neben dem positiven Umweltaspekt auch mit Geldverdienen zu tun. Diese Argumentation geht völlig ins Leere bzw. ist in der Abwägung unerheblich.

ZUSAMMENFASSENDE   BEURTEILUNG

Zusammenfassend wird festgestellt, dass der SV der UVP davon ausgeht, dass nur ein Teil der negativen Auswirkungen ( umweltverträglich ) durch Ausgleichsmaßnahmen zu mildern sein wird. 

Es stellt sich somit die Frage, was passiert mit den restlichen negativen Auswirkungen und warum werden diese in der Bescheidbegründung nicht mehr entsprechend berücksichtigt.
Die Formulierungen von z.B. “ bautechnisch schwierig “ und andere vage Aussagen sind so unbestimmt, dass darauf basierende Auflagen zur Milderung der Eingriffe keine gesicherte Basis sind, die eine positive Beurteilung im Bescheid nach sich ziehen kann.

Im übrigen wird in eine Bau- und Betriebsphase unterteilt, als sei dies auf der Zeitachse ein punktueller Eingriff, der gegenüber der Bestandesdauer der Freileitung von ~ 60 Jahren zu vernachlässigen ist.

Die Realität bei Eingriffen dieser Größenordnung und der Beanspruchung von kleinen Waldkomplexen in der gegebenen Situation kommt einem dauernden Entzug von Waldflächen gleich.

Die Auswirkung der Eingriffe wird durch sehr ausweichend formulierte Ausgleichsmaßnahmen verniedlicht.

Tatsächlich aber ist die Trasse, trotz vorgeschlagener Ausgleichsmaßnahmen, über weite Strecken aus forstlicher Sicht einfach nicht als umweltverträglich anzusehen.

St. Martin im Sulmtal, 19.04.2005



Dipl. Ing. Siegfried Stranimaier
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